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Für jeden Hund ist ein eigenes Formblatt auszufüllen! 
 

Hundehalter/in: 

 
Besitzername: ………….……………………………....... 
 
Adresse: ……………………………………………..……. 

 
Tel. Nr.: ………………………………………………..….. 
 
E-Mail: …………………………………………………..… 
 

Hund: 

Rufname: …………..……….……….………………..…. 
 
Rasse: ………………………………………….…..… 
 
Farbe: ………………………………..………….….... 
 
Wurfdatum bzw. Alter: ………………………………....... 
 
Kaufdatum: …………………………………………..…… 
 
Geschlecht:      männlich           weiblich:  

 
Chip-Nr.: ……………..…………………….…..……….. 
 
In der Heimtierdatenbank registriert:      JA     NEIN  
Hinweis: Seit Jänner 2010 müssen alle Hunde VERPFLICHTEND einen Microchip tragen und in der 
HEIMTIERDATENBANK registriert werden. Auch jede Änderung der Daten ist bekannt zu geben. Ebenso das Datum, wenn 
ein Hund abgegeben wird oder gestorben ist. 

 
Wurde die Hundeabgabe für das laufende Kalenderjahr bereits in einer anderen Gemeinde entrichtet: 
JA    NEIN  
 
Vorbesitzer (Name u. Adresse): ………………………………………………………………………………. 

 

Nutzhund:  JA  NEIN      wenn JA Verwendung als: …………………………………………. 

Auszufüllen von der Marktgemeinde Purgstall: 

Nachweis der allgemeinen Sachkunde lt. NÖ Hundehalte-Sachkundeverordnung 2023 LGBl. 
14/2023 für das Halten von Hunden (einstündig durch Tierarzt u. zweistündig durch fachkundige Person) –  
NÖ Hundepass oder vergleichbare Nachweise lt. § 5. 

 JA Ausnahme lt. NÖ Hundehaltegesetz LGBl.4001 § 7  

 Wird nachgereicht:  vorgelegt am: ………………….. 
(Vorlage binnen 6 Monaten) 

 
Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung (Mindestversicherungssumme € 725.000,- pro Hund 

für Personen- und Sachschäden). 
 JA Ausnahme lt. NÖ Hundehaltegesetz LGBl.4001 § 7  

 Wird nachgereicht:  vorgelegt am: ………………….. 
 
Name Versicherung, Polizze Nr.: ……………………………………………………………………………... 

 

Allfällige Anmerkungen: ………………………………………………………………..……………………… 

 

 

Marke Nr.: 

 
 

…..……….….… 

Lt. NÖ Hundeabgabegesetz, LGBl. 3702: 
 
§ 1, 2 Hundesteuer/Jahr: 
Nutzhunde € 6,54 
Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential u. 
auffällige € 100,- 
übrige Hunde € 35,- u. jeder weitere € 45,-  
(Abgaben gem. Verordnung des 
Gemeinderates vom 14.10.2021) 
 
§ 7 Hundemarke normal € 2,30 / rot € 2,70 
(NÖ Hundehaltegesetz LGBl.4001: 
Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential 
haben eine rote Hundemarke zu tragen.) 
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Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential sowie auffällige Hunde: 
 
Zusätzlich ist lt. NÖ Hundehaltesetz bei den Rassen (Dachverband FCI)  

Bullterrier 
American Staffordshire Terrier 
Dogo Argentino 
Staffordshire-Bullterrier 
Pit-Bull 
Bandog 
Rottweiler und 
Tosa Inu 

bzw. Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden zur Abschätzung des Gefährdungspotentials 
unverzüglich vorzulegen: 

➢ Größen- und lagemäßige Beschreibung der Liegenschaft samt ihrer Einfriedung und des Gebäudes in der 
der Hund gehalten wird oder gehalten werden soll: 
Das Wohnhaus/Die Wohnung befindet sich auf der            Parz.Nr. __________ KG  ______________  
Das Wohnhaus liegt in einer geschlossenen Wohnsiedlung/Streulage. *nicht zutreffendes streichen! 
Wohnnutzfläche von ca. __________ m², Auslauffläche von ca. _________ m² 

➢ Art und Höhe der Einfriedung __________________________________________________________ 

Die weitere Beschaffenheit der Einfriedung samt Lage und Beschreibung des Gebäudes ist aus 

beiliegendem Lageplan ersichtlich. Beilage Nr. _____ 

➢ Nachweis der erforderlichen erweiterten Sachkunde lt. NÖ Hundehalte-Sachkundeverordnung 2023 LGBl. 

14/2023 zur Haltung dieses Hundes (theoretischer Teil vier Stunden und praktischer Teil sechs Stunden 

bei einer speziell geschulten Person). Beilage Nr. _____ 

 JA 

 Wird nachgereicht:  vorgelegt am: ………………….. 
(Vorlage binnen 6 Monaten, bei jungen Hunden innerhalb des ersten Lebensjahres) 

 

 
Erklärung: 
Datenschutzhinweis: Personenbezogene Daten werden ausschließlich für Anmeldung des Hundes verarbeitet und zu keinen weiteren 
Zwecken verwendet. Eine Übermittlung der Daten an Dritte findet nicht statt. Daten, die aus diesem Grund erhoben wurden, werden für die 
Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert und dann gelöscht, sofern kein besonderer Aufbewahrungsgrund im Einzelfall 
vorliegt, der eine längere Speicherdauer rechtfertigt bzw. erfordert. Sie sind berechtigt, folgende Betroffenenrechte gegenüber der 
Marktgemeinde Purgstall geltend zu machen: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, 
Widerspruch, Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde. Weitere Informationen finden Sie außerdem in unserer 
Datenschutzerklärung unter https://www.purgstall-erlauf.gv.at/Buergerservice/Datenschutz. 

 
 
 
…………………………………., ……………… ………………………..……………………………….. 
 Ort Datum Unterschrift 
 


